[image: image1.jpg]2




       Der Kummer mit der Hausnummer!
Hauseigentümer sind verpflichtet, ihr Haus mit der zugeteilten Hausnummer zu kennzeichnen. Für Feuerwehr und Polizei, Rettungsdienst, Post- und Zeitungsboten pp. gehört jedoch der Kummer mit der Hausnummer zum leidigen Alltag.
► Dabei kann es im Notfall um Leben und Tod gehen.◄

Schon im eigenen Interesse sollten daher Hauseigentümer sowie Hausbewohner darauf bedacht sein, dass die Hausnummer entsprechend den Bestimmungen der zzt. gültigen ordnungsbehördlichen Verordnung (Auszug siehe unten) am Objekt angebracht und jederzeit sichtbar und leicht zu lesen ist. Denn nur so kann gewährleistet werden, dass in Notfällen Ärzte, Feuerwehr und Rettungsdienst sowie die Polizei die Hausgrundstücke ohne Verzögerung und ohne weitere Rückfragen ausfindig machen können. Auch die  Zustellung von Post und Sendungen aller Art werden bei gut sichtbaren Hausnummern wesentlich erleichtert.
Aus diesem Grunde appelliert das  Ordnungsamt an die Hauseigentümer, dafür Sorge zu tragen, dass fehlende Hausnummern angebracht, verwitterte und verschmutzte ersetzt sowie verdeckte Beschilderungen freigelegt werden. Darüber hinaus sollten die Klingelschilder sauber und leserlich beschriftet sein.
Ordnungsbehördliche Verordnung    

 über die Aufrechterhaltung

der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

im Gebiet der Gemeinde Langerwehe vom 20. Oktober 2005 ( Auszug )
   § 8 Hausnummern

(1)
Jedes Haus ist vom Eigentümer oder Nutzungsberechtigten auf eigene Kosten mit der dem Grundstück zugeteilten Hausnummer zu versehen; die Hausnummer muss von der Straße erkennbar sein und lesbar erhalten werden.


(2)
Die Hausnummer ist unmittelbar neben dem Haupteingang deutlich sichtbar anzubringen. Liegt der Haupteingang nicht an der Straßenseite, so ist sie an der zur Straße gelegenen Hauswand oder Einfriedung des Grundstücks, und zwar an der dem Haupteingang nächstliegenden Hauswand anzubringen. Ist ein Vorgarten vorhanden, der das Wohngebäude zur Straße hin verdeckt oder die Hausnummer nicht erkennen lässt, so ist sie an der   Einfriedung neben dem Eingangstor bzw. der Eingangstür zu befestigen, ggf. separat anzubringen.


(3)
Bei Umnummerierungen darf das bisherige Hausnummernschild während einer Übergangszeit von einem Jahr nicht entfernt werden. Es ist mit roter Farbe so durchzustreichen, dass die alte Nummer noch deutlich lesbar bleibt.

Die örtliche Ordnungsbehörde bittet um Kenntnisnahme und Beachtung.

Langerwehe, den 02. September 2008

Der Bürgermeister

I.V.

gez. Peter Heinen  - GVD -

